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597. Bundesgesetz: Änderung des Postgesetzes
(NR: GP XVI IA 50/A AB 74 S. 14. Einspr. d. BR. 119 AB 156 S. 21. BR: AB 2745
S. 438.)

598. Bundesgesetz: Änderung des Fernmeldegebührengesetzes
(NR: GP XVI IA 49/A AB 73 S 14. Einspr. d. BR. 118 AB 155 S. 21. BR: AB 2744
S. 438.)

597. Bundesgesetz vom 29. November 1983,
mit dem das Postgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Postgesetz, BGBl. Nr. 58/1957, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 36/1964, der
Kundmachung BGBl. Nr. 365/1970 sowie der Bun-
desgesetze BGBl. Nr. 338/1971, 646/1975,
618/1977, 646/1978 und 561/1980 wird wie folgt
geändert:

1. Nach § 15 ist als § 15 a einzufügen:

„§ 15 a. Feldpost

Die Post ist berechtigt, zum Betrieb einer Feld-
post ihre Einrichtungen unentgeltlich zur Verfü-
gung zu stellen. Die Bedingungen, unter denen die
Feldpost in Anspruch genommen werden kann,
sind vom Bundesminister für Verkehr im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Landesvertei-
digung unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes sowie die Erfordernisse, die
sich aus den Aufgaben des Bundesheeres ergeben,
festzusetzen und auf geeignete Weise kundzuma-
chen."

2. § 29 hat zu lauten:

„§ 29. Haftung für Gebühren und Auslagen

Der Absender haftet durch ein Jahr, vom Tag
der Aufgabe der Sendung an, für nichtentrichtete
Postgebühren sowie für Beträge, welche die Post
im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen
Beförderung für den Absender ausgelegt hat. Die
Post ist berechtigt, die Sendungen zurückzubehal-
ten und durch öffentliche Versteigerungen zu ver-
werten, wenn die Zahlung der auf der Sendung
lastenden Gebühren oder Auslagen vom Absender
oder vom Empfänger verweigert wird."

3. Im § 30 letzter Satz ist das Wort „vermerkten"
durch das Wort „lastenden" zu ersetzen.

4 Nach § 36 ist als § 36 a einzufügen:

"§ 36 a Zustellungen nach dem Zustellgesetz

Die Haftungsregelungen dieses Bundesgesetzes
gelten nicht hinsichtlich der Wahrung der Gesetz-
mäßigkeit von Zustellungen nach dem Zustellge-
setz, BGBl. Nr 200/1982, durch Organe der Post."

5. Im § 37 sind die Betragsangaben „400" und
„1000" durch die Betragsangaben „500" und
„2000" zu ersetzen.

6. § 50 hat zu lauten:

„§ 50. Vollziehung

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Verkehr, hinsichtlich des
§ 12 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Inneres und hinsichtlich des § 15 a im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Landesverteidi-
gung, betraut."

7. Die Anlage 1 ist wie folgt zu ändern:

a) § 2 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 2. (1) Brief- und Zeitungssendungen müssen
so beschaffen sein, daß sie sich zur Beförderung mit
der Briefpost eignen."

b) Im § 10 Abs. 1 Z 1 ist das Wort „Standardsen-
dungen" durch die Worte „Briefe, Postkarten und
Drucksachen" zu ersetzen.

c) § 17 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:

.,§ 17. (1) Massensendungen sind inhaltlich voll-
kommen gleiche, offen oder unverpackt aufzuge-
bende Briefsendungen, von denen mindestens 300
Stuck gleichzeitig beim Postschalter aufgegeben
werden."

d) § 18 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 18. (1) Blindensendungen sind offen oder
unverpackt aufzugebende Briefsendungen mit
einen: Höchstgewicht von sieben Kilogramm, die
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ausschließlich Mitteilungen in tastbarer Schrift
oder Druckstöcke mit Blindenschriftzeichen ent-
halten."

e) § 21 ist wie folgt zu ändern:

aa) Im Abs. 1 erster Satz sind die Worte „Her-
ausgeber oder Verleger" durch die Worte
„Medieninhaber (Verleger)" zu ersetzen.

bb) Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Im Antrag sind
1. der Titel der Zeitung,
2. der Name und der Wohnort des Herausge-

bers und des Medieninhabers (Verlegers),
3. die Erscheinungsweise und
4. das Postamt (die Postämter), bei dem (bei

denen) die Zeitung aufgegeben werden soll,
anzugeben."

cc) Im Abs. 4 sind die Worte „Herausgeber oder
Verleger" durch die Worte „Medieninhaber (Ver-
leger)" zu ersetzen.

dd) Im Abs. 6 Z 1 sind die Worte „Herausgeber
(Verleger)" durch die Worte „Medieninhaber
(Verleger)" zu ersetzen.

ee) Im Abs. 8 Z 2 ist im ersten Satz das Wort
„Verleger" durch die Worte „Medieninhaber (Ver-
leger)" zu ersetzen.

f) § 22 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 22. (1) Zeitungssendungen sind offen oder
unverpackt aufzugeben. Auf der Zeitungssendung,
bei unverpackter Aufgabe auf dem ersten oder letz-
ten Blatt der Zeitung, müssen

1. der Vermerk „P.b.b." und
2. die Bezeichnung des Verlagspostamtes sowie

dessen Postleitzahl, wenn diese nicht aus der
Bezeichnung des Verlagspostamtes hervor-
geht,

auffällig angegeben sein."

8. Die Anlage 2 hat zu lauten:
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Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Feber 1984 in
Kraft. Durchführungsverordnungen dürfen bereits
vor dem 1. Feber 1984 erlassen werden; sie treten
jedoch frühestens mit diesem Zeitpunkt in Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Verkehr betraut.

Kirchschläger

Sinowatz

598. Bundesgesetz vom 29. November 1983,
mit dem das Fernmeldegebührengesetz geän-

dert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Die Anlage zum Fernmeldegebührengesetz
(Fernmeldegebührenordnung), BGBl. Nr. 170/
1970, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr.
339/1971, 404/1974, 647/1975, 670/1976 und
562/1980 wird wie folgt geändert:
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Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1984 in
Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Verkehr betraut.

Kirchschläger
Sinowatz
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